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 Veröffentlicht am 20.11.1986

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VVG §2 Abs1;

Rechtssatz

Dem österreichischen (Verwaltungsrecht) Vollstreckungsrecht ist eine allgemeine Härteklausel oder die Einrichtung

eines Vollstreckungsschubes aus Gründen besonderer Härte unbekannt (Holzhammer: "Österreichisches

Zwangsvollstreckungsrecht" 1974, S 20). Der Versuch, im Wege der Interpretation des § 2 Abs 1 VVG durch die

Rechtsprechung derartiger Rechtsinstitute zu scha?en, geht sowohl am Wortlaut als auch am Zweck der Bestimmung

vorbei.
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